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Die auf den 1. Januar 1896 in Kraft tretende Reduction der Retourtaxen auf der Centraibahn
veranlasste uns, eine Neuregelung der Personentaxen auch für die Linie Wohlen-Bremgarten

anzuregen, zumal da für die Aargauische Südbahn ebenfalls eine Ermässigung der Retourtaxen beschlossen

worden war und bei dieser Sachlage die alten Taxen nicht beibehalten werden konnten.
Es lag nahe, die Retourtaxen für Wohlen-Bremgarten gleich zu berechnen, wie für die Aargauische

Südbahn, d. h. nach dem Vorgang der Nordostbahn ein einfaches Billet II. Classe für Hin- und Rückfahrt

in III. Classe gelten zu lassen. Da diese Berechnungsweise aber erst für Distanzen über 12

Kilometer angewendet wird, so wäre dabei für den Localverkehr zwischen Wohlen und Bremgarten (Distanz
8 Kilometer) eine Ermässigung nicht erzielt worden, was wir bei der relativ grossen Bedeutung desselben

zu vermeiden wünschten.
Man kam daher überein, eine auch dem Localverkehr zugutkommende Taxermässigung in der

Weise durchzuführen, class sowohl für einfache als für Retourfahrten das neue Schema der Aargauischen
Südbahn angenommen wurde, während früher der durch die Concession zugestandene Zuschlag von 20%
zu jenen Taxen bezogen worden war. Bei den kurzen Distanzen sind natürlich auch die Ermässigungen

nur unbedeutend (5 Cts. und 10 Cts. per Billet), sodass auch von einer erheblichen Belastung der drei

Eigenthümer der Bahn nicht gesprochen werden kann.

II.
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Im Grundbesitz der Bahnunternehmung haben keine Aenclerungen stattgefunden.
Es sind keine Bauarbeiten zur Ausführung gekommen.
Auch zu Lasten der gemeinschaftlichen Betriebsrechnung wurden nur wenige und unbedeutende

Ergänzungen im Gesammtbetrage von Fr. 265. 37 ausgeführt.
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